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Allgemeine Verkaufsbe-

dingungen   

(AGB) der Mechatroniker 

für Unternehmerge-

schäfte 

Stand 2.11.2017 

 

1. Geltung 

1.1. Diese Geschäftsbedin-

gungen gelten zwischen uns 

(EVO-tech GmbH) und natürli-

chen und juristischen Personen 

(kurz Kunde) für das gegen-

ständliche unternehmensbezo-

gene Rechtsgeschäft sowie auch 

für alle hinkünftigen Geschäfte, 

selbst wenn im Einzelfall, insbe-

sondere bei künftigen Ergän-

zungs- oder Folgeaufträgen da-

rauf nicht ausdrücklich Bezug ge-

nommen wurde. 

1.2. Es gilt jeweils die bei Ver-

tragsabschluss aktuelle Fassung 

unserer AGB, abrufbar auf unse-

rer Homepage  und wurden 

diese auch an den Kunden über-

mittelt. 

1.3. Wir kontrahieren aus-

schließlich unter Zugrundele-

gung unserer AGB. 

1.4. Geschäftsbedingungen 

des Kunden oder Änderungen 

bzw. Ergänzungen unserer AGB 

bedürfen zu ihrer Geltung unse-

rer ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung. 

1.5. Geschäftsbedingungen 

des Kunden werden auch dann 

nicht anerkannt, wenn wir ihnen 

nach Eingang bei uns nicht aus-

drücklich widersprechen. 

2. Angebote, Vertragsabschluss 

2.1. Unsere Angebote sind 

unverbindlich.  

2.2. Zusagen, Zusicherungen 

und Garantien unsererseits oder 

von diesen AGB abweichende 

Vereinbarungen im Zusammen-

hang mit dem Vertragsabschluss 

werden erst durch unsere 

schriftliche Bestätigung verbind-

lich. 

2.3. In Katalogen, Preislisten, 

Prospekten, Anzeigen auf Mes-

seständen, Rundschreiben, Wer-

beaussendungen oder anderen 

Medien (Informationsmaterial) 

angeführte Informationen über 

unsere Produkte und Leistun-

gen, die nicht uns zuzurechnen 

sind, hat der Kunde – sofern der 

Kunde diese seiner Entscheidung 

zur Beauftragung zugrunde legt 

– uns darzulegen. Diesfalls kön-

nen wir zu deren Richtigkeit Stel-

lung nehmen. Verletzt der 

Kunde diese Obliegenheit, sind 

derartige Angaben unverbind-

lich, soweit diese nicht aus-

drücklich schriftlich zum Ver-

tragsinhalt erklärt wurden.  

2.4. Kostenvoranschläge wer-

den ohne Gewähr erstellt und 

sind wenn nicht anders angege-

ben unentgeltlich.  

3. Preise 

3.1. Preisangaben sind grund-

sätzlich nicht als Pauschalpreis 

zu verstehen.  

3.2. Für vom Kunden ange-

ordnete Leistungen, die im ur-

sprünglichen Auftrag keine De-

ckung finden, besteht mangels 

Werklohnvereinbarung An-

spruch auf angemessenes Ent-

gelt.  

3.3. Preisangaben verstehen 

sich zuzüglich der jeweils gelten-

den gesetzlichen Umsatzsteuer 

und ab Lager. Verpackungs-, 

Transport-, Verladungs- und Ver-

sandkosten sowie Zoll und Versi-

cherung gehen zu Lasten des 

Kunden. Wir sind nur bei aus-

drücklicher Vereinbarung ver-

pflichtet, Verpackung zurückzu-

nehmen. 

3.4. Die fach- und umweltge-

rechte Entsorgung von Altmate-

rial hat der Kunde zu veranlas-

sen. Werden wir gesondert hier-

mit beauftragt, ist dies vom Kun-

den zusätzlich im hierfür verein-

barten Ausmaß, mangels Ent-

geltsvereinbarung angemessen 

zu vergüten. 

3.5. Das Entgelt bei Dauerschuld-

verhältnissen wird als wertgesi-

chert nach dem VPI 2010 verein-

bart und erfolgt dadurch eine 

Anpassung der Entgelte. Als Aus-

gangsbasis wird der Monat zu-

grunde gelegt, in dem der Ver-

trag abgeschlossen wurde. 

3.6. Kosten für Fahrt-, Tag- und 

Nächtigungsgelder werden ge-

sondert verrechnet. Wegzeiten 

gelten als Arbeitszeit. 

4. Zahlung 

4.1. Die Berechtigung zu einem 

Skontoabzug bedarf einer aus-

drücklichen schriftlichen Verein-

barung.  

4.2. Vom Kunden vorgenom-

mene Zahlungswidmungen auf 

Überweisungsbelegen sind für 

uns nicht verbindlich. 

4.3. Kommt der Kunde im Rah-

men anderer mit uns bestehen-

der Vertragsverhältnisse in Zah-

lungsverzug, so sind wir berech-

tigt, die Erfüllung unserer Ver-

pflichtungen aus diesem Vertrag 

bis zur Erfüllung durch den Kun-

den einzustellen. 

4.4. Wir sind dann auch berech-

tigt, alle Forderungen für bereits 

erbrachte Leistungen aus der 

laufenden Geschäftsbeziehung 
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mit dem Kunden fällig zu stel-

len.  

4.5. Bei Überschreitung der Zah-

lungsfrist, wenn auch nur hin-

sichtlich einer einzelnen Teilleis-

tung, verfallen gewährte Ver-

günstigungen (Rabatte, Ab-

schläge u.a.) und werden der 

Rechnung zugerechnet.  

4.6. Der Kunde verpflichtet sich 

im Falle von Zahlungsverzug, die 

zur Einbringlichmachung not-

wendigen und zweckentspre-

chenden Kosten (Mahnkosten, 

Inkassogebühren, Rechtsan-

waltskosten, etc.) an uns zu er-

setzen.  

4.7. Wir sind gemäß § 456 UGB 

bei verschuldetem Zahlungsver-

zug dazu berechtigt, 9,2 % 

Punkte über dem Basiszinssatz 

zu berechnen. 

4.8. Die Geltendmachung eines 

weiteren Verzugsschadens be-

halten wir uns vor.  

4.9. Eine Aufrechnungsbefugnis 

steht dem Kunden nur insoweit 

zu, als Gegenansprüche gericht-

lich festgestellt oder von uns an-

erkannt worden sind.  

4.10. Für zur Einbringlichma-

chung notwendige und zweck-

entsprechende Mahnungen ver-

pflichtet sich der Kunde bei ver-

schuldetem Zahlungsverzug zur 

Bezahlung von Mahnspesen pro 

Mahnung in Höhe von € 55€ so-

weit dies im angemessenen Ver-

hältnis zur betriebenen Forde-

rung steht.  

5. Bonitätsprüfung 

5.1. Der Kunde erklärt sein 

ausdrückliches Einverständnis, 

dass seine Daten ausschließlich 

zum Zwecke des Gläubigerschut-

zes an die staatlich bevorrechte-

ten Gläubigerschutzverbände 

Alpenländischer Kreditorenver-

band (AKV), Österreichischer 

Verband Creditreform (ÖVC), In-

solvenzschutzverband für Ar-

beitnehmer oder Arbeitnehme-

rinnen (ISA) und Kreditschutz-

verband von 1870(KSV) übermit-

telt werden dürfen. 

6. Mitwirkungspflichten des 

Kunden 

6.1. Unsere Pflicht zur Leistungs-

ausführung beginnt frühestens, 

sobald alle technischen Einzel-

heiten geklärt sind, der Kunde 

die technischen sowie rechtli-

chen Voraussetzungen (welche 

wir auf Anfrage gerne mitteilen) 

geschaffen hat, wir vereinbarte 

Anzahlungen oder Sicherheits-

leistungen erhalten haben, und 

der Kunde seine vertraglichen 

Vorleistungs- und Mitwirkungs-

pflichtungen, insbesondere auch 

die in nachstehenden Unter-

punkten genannten, erfüllt. 

6.2. Der Kunde ist bei von uns 

durchzuführenden Montagen 

verpflichtet, dafür zu sorgen, 

dass sofort nach Ankunft unsers 

Montagepersonals mit den Ar-

beiten begonnen werden kann.  

6.3. Der Kunde hat die erforderli-

chen Bewilligungen Dritter so-

wie Meldungen und Bewilligun-

gen durch Behörden auf seine 

Kosten zu veranlassen. Diese 

können gerne bei uns erfragt 

werden. 

6.4. Der Kunde hat uns für die 

Zeit der Leistungsausführung 

kostenlos für Dritte nicht zu-

gängliche versperrbare Räume 

für den Aufenthalt der Arbeiter 

sowie für die Lagerung von 

Werkzeugen und Materialien zur 

Verfügung zu stellen. 

6.5. Der Kunde haftet dafür, dass 

die notwendigen baulichen, 

technischen und rechtlichen Vo-

raussetzungen für das herzustel-

lende Werk oder den Kaufge-

genstand gegeben sind, die im 

Vertrag oder in vor Vertragsab-

schluss dem Kunden erteilten In-

formationen umschrieben wur-

den oder der Kunde aufgrund 

einschlägiger Fachkenntnis oder 

Erfahrung kennen musste.  

6.6. Ebenso haftet der Kunde da-

für, dass die technischen Anla-

gen, wie etwa Zuleitungen, Ver-

kabelungen, Netzwerke und der-

gleichen in technisch einwand-

freien und betriebsbereiten Zu-

stand sowie mit den von uns 

herzustellenden Werken oder 

Kaufgegenständen kompatibel 

sind.  

6.7. Wir sind berechtigt, nicht 

aber verpflichtet, diese Anlagen 

gegen gesondertes Entgelt zu 

überprüfen.  

6.8. Insbesondere hat der Kunde 

vor Beginn der Montagearbeiten 

die nötigen Angaben über die 

Lage verdeckt geführter Strom-, 

Gas- und Wasserleitungen oder 

ähnlicher Anlagen, Fluchtwege, 

sonstige Hindernisse baulicher 

Art, mögliche Gefahrenquellen 

sowie die erforderlichen stati-

schen Angaben unaufgefordert 

zur Verfügung stellen. 

6.9. Auftragsbezogene Details 

der notwendigen Angaben kön-

nen bei uns angefragt werden. 

6.10. Der Kunde ist nicht be-

rechtigt, Forderungen und 

Rechte aus dem Vertragsverhält-

nis ohne unsere schriftliche Zu-

stimmung abzutreten. 

7. Leistungsausführung 

7.1. Wir sind lediglich dann ver-

pflichtet, nachträgliche  

Änderungs- und Erweiterungs-
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wünsche des Kunden zu berück-

sichtigen, wenn sie aus techni-

schen Gründen erforderlich sind, 

um den Vertragszweck zu errei-

chen.  

7.2. Dem Kunden zumutbare 

sachlich gerechtfertigte gering-

fügige Änderungen unserer Leis-

tungsausführung gelten als vor-

weg genehmigt. 

7.3. Kommt es nach Auftragser-

teilung aus welchen Gründen 

auch immer zu einer Abände-

rung oder Ergänzung des Auftra-

ges, so verlängert sich die Liefer-

/Leistungsfrist um einen ange-

messenen Zeitraum. 

7.4. Wünscht der Kunde nach 

Vertragsabschluss eine Leis-

tungsausführung innerhalb eines 

kürzeren Zeitraums, stellt dies 

eine Vertragsänderung dar. Hier-

durch können Überstunden not-

wendig werden und/oder durch 

die Beschleunigung der Materi-

albeschaffung Mehrkosten auf-

laufen, und erhöht sich das Ent-

gelt im Verhältnis zum notwen-

digen Mehraufwand angemes-

sen. 

7.5. SACHLICH (ZB 

ANLAGENGRÖßE, 

BAUFORTSCHRITT, U.A.) 

GERECHTFERTIGTE 

TEILLIEFERUNGEN UND -

LEISTUNGEN SIND ZULÄSSIG 

UND KÖNNEN GESONDERT IN 

RECHNUNG GESTELLT 

WERDEN. 

7.6. Ist Lieferung auf Abruf 

vereinbart, so gilt der Leis-

tungs-/Kaufgegenstand spä-

testens sechs Monate nach 

Bestellung als abgerufen.  

8. Liefer- und Leistungsfristen  

8.1. Liefer-/Leistungsfristen und -

Termine sind für uns nur ver-

bindlich, sofern sie schriftlich 

festgelegt wurden. Ein Abgehen 

von dieser Formvorschrift bedarf 

ebenfalls der Schriftlichkeit. 

8.2. Fristen und Termine ver-

schieben sich bei höherer Ge-

walt, Streik, nicht vorhersehba-

rer und von uns nicht verschul-

deter Verzögerung durch unsere 

Zulieferer oder sonstigen ver-

gleichbaren Ereignissen, die 

nicht in unserem Einflussbereich 

liegen, in jenem Zeitraum, wäh-

renddessen das entsprechende 

Ereignis andauert. Davon unbe-

rührt bleibt das Recht des Kun-

den auf Rücktritt vom Vertrag 

bei Verzögerungen die eine Bin-

dung an den Vertrag unzumut-

bar machen. 

8.3. Werden der Beginn der Leis-

tungsausführung oder die Aus-

führung durch dem Kunden zu-

zurechnende Umstände verzö-

gert oder unterbrochen, insbe-

sondere aufgrund der Verlet-

zung der Mitwirkungspflichten 

gemäß Punkt 7, so werden Leis-

tungsfristen entsprechend ver-

längert und Fertigstellungster-

mine entsprechend hinausge-

schoben.  

8.4. Beim Rücktritt vom Vertrag 

wegen Verzug hat vom Kunden 

eine Nachfristsetzung mittels 

eingeschriebenen Briefes unter 

gleichzeitiger Androhung des 

Rücktritts zu erfolgen. 

9. Gefahrtragung  

9.1. AUF DEN 

UNTERNEHMERISCHEN 

KUNDEN GEHT DIE GEFAHR 

ÜBER, SOBALD WIR DEN 

KAUFGEGENSTAND, DAS 

MATERIAL ODER DAS WERK 

ZUR ABHOLUNG IM WERK 

ODER LAGER 

BEREITHALTEN, DIESES 

SELBST ANLIEFERN ODER AN 

EINEN TRANSPORTEUR 

ÜBERGEBEN. 

9.2. DER 

UNTERNEHMERISCHE KUNDE 

WIRD SICH GEGEN DIESES 

RISIKO ENTSPRECHEND 

VERSICHERN. WIR 

VERPFLICHTEN UNS, EINE 

TRANSPORTVERSICHERUNG 

ÜBER SCHRIFTLICHEN 

WUNSCH DES KUNDEN AUF 

DESSEN KOSTEN 

ABZUSCHLIEßEN. DER 

KUNDE GENEHMIGT JEDE 

VERKEHRSÜBLICHE 

VERSANDART.  

10. Annahmeverzug 

10.1. Gerät der Kunde länger 

als 5 Wochen in Annahmeverzug 

(Verweigerung der Annahme, 

Verzug mit Vorleistungen oder 

anders, kein Abruf innerhalb an-

gemessener Zeit bei Auftrag auf 

Abruf), und hat der Kunde trotz 

angemessener Nachfristsetzung 

nicht für die Beseitigung der ihm 

zuzurechnenden Umstände ge-

sorgt, welche die Leistungsaus-

führung verzögern oder verhin-

dern, dürfen wir bei aufrechtem 

Vertrag über die für die Leis-

tungsausführung spezifizierten 

Geräte und Materialien ander-

weitig verfügen, sofern wir im 

Fall der Fortsetzung der Leis-

tungsausführung diese innerhalb 

einer den jeweiligen Gegeben-

heiten angemessenen Frist 

nachbeschaffen. 

10.2. Im Falle eines berechtig-

ten Rücktritts vom Vertrag dür-

fen wir einen pauschalierten 

Schadenersatz in Höhe von 20 % 

des Bruttoauftragswertes ohne 

Nachweis des tatsächlichen 

Schadens vom Kunden zu verlan-

gen.  
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10.3. Die Geltendmachung ei-

nes höheren Schadens ist zuläs-

sig. 

11. Eigentumsvorbehalt  

11.1. Die von uns gelieferte, 

montierte oder sonst überge-

bene Ware bleibt bis zur voll-

ständigen Bezahlung unser Ei-

gentum.  

11.2. Eine Weiterveräußerung 

ist nur zulässig, wenn uns diese 

rechtzeitig vorher unter Angabe 

des Namens und der genauen 

Anschrift des Käufers bekannt 

gegeben wurde und wir der Ver-

äußerung zustimmen. Im Fall un-

serer Zustimmung gilt die Kauf-

preisforderung bereits jetzt an 

uns abgetreten.  

11.3. Der Kunde hat bis zur 

vollständigen Zahlung des Ent-

geltes oder Kaufpreises in seinen 

Büchern und auf seinen Rech-

nungen diese Abtretung anzu-

merken und seine jeweiligen 

Schuldner auf diese hinzuwei-

sen. Über Aufforderung hat er 

uns alle Unterlagen und Infor-

mationen, die zur Geltendma-

chung der abgetretenen Forde-

rungen und Ansprüche erforder-

lich sind, zur Verfügung zu stel-

len. 

11.4. Gerät der Kunde in Zah-

lungsverzug, sind wir bei ange-

messener Nachfristsetzung be-

rechtigt, die Vorbehaltsware 

herauszuverlangen. 

11.5. Der Kunde hat uns vor 

der Eröffnung des Konkurses 

über sein Vermögen oder der 

Pfändung unserer Vorbehalts-

ware unverzüglich zu verständi-

gen.  

11.6. Der Kunde erklärt sein 

ausdrückliches Einverständnis, 

dass wir zur Geltendmachung 

unseres Eigentumsvorbehaltes 

den Standort der Vorbehalts-

ware betreten dürfen. 

11.7. Notwendige und zur 

zweckentsprechenden Rechts-

verfolgung angemessene Kosten 

trägt der Kunde. 

11.8. In der Geltendmachung 

des Eigentumsvorbehaltes liegt 

nur dann ein Rücktritt vom Ver-

trag, wenn dieser ausdrücklich 

erklärt wird.  

11.9. Die zurückgenommene 

Vorbehaltsware dürfen wir frei-

händig und bestmöglich verwer-

ten. 

11.10. Bis zur vollständigen Be-

zahlung aller unserer Forderun-

gen darf der Leistungs-/Kaufge-

genstand weder verpfändet, si-

cherungsübereignet oder sonst 

wie mit Rechten Dritter belastet 

werden. Bei Pfändung oder 

sonstiger Inanspruchnahme ist 

der Kunde verpflichtet, auf un-

ser Eigentumsrecht hinzuweisen 

und uns unverzüglich zu verstän-

digen. 

12. Schutzrechte Dritter 

12.1. Für Liefergegenstände, 

welche wir nach Kundenunterla-

gen (Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modelle oder 

sonstige Spezifikationen, etc.) 

herstellen, übernimmt aus-

schließlich der Kunde die Ge-

währ, dass die Anfertigung die-

ser Liefergegenstände Schutz-

rechte Dritter nicht verletzt wer-

den.  

12.2. Werden Schutzrechte 

Dritter dennoch geltend ge-

macht, so sind wir berechtigt, 

die Herstellung der Liefergegen-

stände auf Risiko des Kunden bis 

zur Klärung der Rechte Dritter 

einzustellen, außer die Unbe-

rechtigtheit der Ansprüche ist 

offenkundig.  

12.3. Der Kunde hält uns dies-

bezüglich schad- und klaglos.  

12.4. Wir sind berechtigt, von 

unternehmerischen  Kunden für 

allfällige Prozesskosten ange-

messene Kostenvorschüsse zu 

verlangen. 

12.5. Ebenso können wir den 

Ersatz von uns aufgewendeter 

notwendiger und nützlicher Kos-

ten vom Kunden beanspruchen.  

12.6. Wir sind berechtigt, für 

allfällige Prozesskosten ange-

messene Kostenvorschüsse zu 

verlangen.  

13. Unser geistiges Eigentum 

13.1. Liefergegenstände und 

diesbezügliche Ausführungsun-

terlagen, Pläne, Skizzen, Kosten-

voranschläge und sonstige Un-

terlagen sowie Software, die von 

uns beigestellt oder durch unse-

ren Beitrag entstanden sind, 

bleiben unser geistiges Eigen-

tum.  

13.2. Deren Verwendung, ins-

besondere deren Weitergabe, 

Vervielfältigung, Veröffentli-

chung und Zur-Verfügung-Stel-

lung einschließlich auch nur aus-

zugsweisen Kopierens, wie auch 

deren Nachahmung, Bearbei-

tung oder Verwertung bedarf 

unserer ausdrücklichen Zustim-

mung.  

13.3. Der Kunde verpflichtet 

sich weiters zur Geheimhaltung 

des ihm aus der Geschäftsbezie-

hung zugegangenen Wissens 

Dritten gegenüber. 

15. Gewährleistung  

15.1. Die Gewährleistungs-

frist für unsere Leistungen be-

trägt ein Jahr ab Übergabe.   

15.2. Der Zeitpunkt der Über-

gabe ist mangels abweichender 
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Vereinbarung (z.B. förmliche Ab-

nahme) der Fertigstellungszeit-

punkt, spätestens wenn der 

Kunde die Leistung in seine Ver-

fügungsmacht übernommen hat 

oder die Übernahme ohne An-

gabe von Gründen verweigert 

hat. Mit dem Tag, an welchem 

dem Kunden die Fertigstellung 

angezeigt wird, gilt die Leistung 

mangels begründeter Verweige-

rung der Annahme als in seine 

Verfügungsmacht übernommen. 

15.3. Ist eine gemeinsame 

Übergabe vorgesehen, und 

bleibt der Kunde dem ihm mit-

geteilten Übergabetermin fern, 

gilt die Übernahme als an die-

sem Tag erfolgt. 

15.4. Behebungen eines vom 

Kunden behaupteten Mangels 

stellen kein Anerkenntnis eines 

Mangels dar. 

15.5. Der Kunde hat stets zu 

beweisen, dass der Mangel zum 

Zeitpunkt der Übergabe bereits 

vorhanden war. 

15.6. Zur Behebung von Män-

geln hat der Kunde die Anlage 

bzw. die Geräte ohne schuld-

hafte Verzögerung uns zugäng-

lich zu machen und uns die Mög-

lichkeit zur Begutachtung durch 

uns oder von uns bestellten 

Sachverständigen einzuräumen 

15.7. Mängelrügen und Bean-

standungen jeder Art sind bei 

sonstigem Verlust der Gewähr-

leistungsansprüche unverzüglich 

(spätestens nach 5 Werktagen) 

am Sitz unseres Unternehmens 

unter möglichst genauer Fehler-

beschreibung und Angabe der 

möglichen Ursachen schriftlich 

bekannt zu geben. Die beanstan-

deten Waren oder Werke sind 

vom Kunden zu übergeben, so-

fern dies tunlich ist.  

15.8. Sind Mängelbehauptun-

gen des Kunden unberechtigt, 

ist er verpflichtet, uns entstan-

dene Aufwendungen für die 

Feststellung der Mängelfreiheit 

oder Fehlerbehebung zu erset-

zen. 

15.9. Eine etwaige Nutzung o-

der Verarbeitung des mangel-

haften Liefergegenstandes, 

durch welche ein weitergehen-

der Schaden droht oder eine Ur-

sachenbehebung erschwert oder 

verhindert wird, ist vom Kunden 

unverzüglich einzustellen, so-

weit dies nicht unzumutbar ist.  

15.10. Wir sind berechtigt, jede 

von uns für notwendig erachtete 

Untersuchung anzustellen oder 

anstellen zu lassen, auch wenn 

durch diese die Waren oder 

Werkstücke unbrauchbar ge-

macht werden. Für den Fall, dass 

diese Untersuchung ergibt, dass 

wir keine Fehler zu vertreten ha-

ben, hat der Kunde die Kosten 

für diese Untersuchung gegen 

angemessenes Entgelt zu tragen.  

15.11. Im Zusammenhang mit 

der Mängelbehebung entste-

hende Transport-, und Fahrtkos-

ten gehen zu Lasten des Kunden. 

Über unsere Aufforderung sind 

vom Kunden unentgeltlich die 

erforderlichen Arbeitskräfte, 

Energie und Räume beizustellen 

und hat er gemäß Punkt 7. mit-

zuwirken. 

15.12. Zur Mängelbehebung 

sind uns seitens des Kunden zu-

mindest zwei Versuche einzu-

räumen. 

15.13. Ein Wandlungsbegeh-

ren können wir durch Verbesse-

rung oder angemessene Preis-

minderung abwenden, sofern es 

sich um keinen wesentlichen 

und unbehebbaren Mangel han-

delt.  

15.14. Werden die Leistungsge-

genstände aufgrund von Anga-

ben, Zeichnungen, Plänen, Mo-

dellen oder sonstigen Spezifika-

tionen des Kunden hergestellt, 

so leisten wir nur für die bedin-

gungsgemäße Ausführung Ge-

währ.  

15.15. Keinen Mangel begrün-

det der Umstands, dass das 

Werk zum vereinbarten Ge-

brauch nicht voll geeignet ist, 

wenn dies ausschließlich auf ab-

weichende tatsächliche Gege-

benheiten von den uns im Zeit-

punkt der Leistungserbringung 

vorgelegenen Informationen ba-

siert, weil der Kunde seinen Mit-

wirkungspflichten gemäß Punkt 

6. nicht nachkommt. 

15.16. Ebenso stellt dies keinen 

Mangel dar, wenn die techni-

schen Anlagen des Kunden wie 

etwa Zuleitungen, Verkabelun-

gen, Netzwerke uä nicht in tech-

nisch einwandfreiem und be-

triebsbereitem Zustand oder mit 

den gelieferten Gegenständen 

nicht kompatibel sind.  

16. Haftung 

16.1. Wegen Verletzung ver-

traglicher oder vorvertraglicher 

Pflichten, insbesondere wegen 

Unmöglichkeit, Verzug etc. haf-

ten wir bei Vermögensschäden 

nur in Fällen von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit aufgrund 

technischer Besonderheiten. 

16.2. Die Haftung ist be-

schränkt mit dem Haftungs-

höchstbetrag einer allenfalls 

durch uns abgeschlossenen 

Haftpflichtversicherung. 

16.3. Diese Beschränkung gilt 

auch hinsichtlich des Schadens 
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an einer Sache, die wir zur Bear-

beitung übernommen haben. 

16.4. Schadenersatzansprüche 

sind bei sonstigem Verfall bin-

nen zwei Jahren gerichtlich gel-

tend zu machen. 

16.5. Die Beschränkungen bzw. 

Ausschlüsse der Haftung um-

fasst auch Ansprüche gegen un-

sere Mitarbeiter, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfe aufgrund Schä-

digungen, die diese dem Kunden 

ohne Bezug auf einen Vertrag ih-

rerseits mit dem Kunden zufü-

gen. 

16.6.  Unsere Haftung ist aus-

geschlossen für Schäden durch 

unsachgemäße Behandlung o-

der Lagerung, Überbeanspru-

chung, Nichtbefolgen von Bedie-

nungs- und Installationsvor-

schriften, fehlerhafter Montage, 

Inbetriebnahme, Wartung, In-

standhaltung durch den Kunden 

oder nicht von uns autorisierte 

Dritte, oder natürliche Abnut-

zung, sofern dieses Ereignis kau-

sal für den Schaden war. Ebenso 

besteht der Haftungsausschluss 

für Unterlassung notwendiger 

Wartungen. 

16.7. Wenn und soweit der 

Kunde für Schäden, für die wir 

haften, Versicherungsleistungen 

durch eine eigene oder zu sei-

nen Gunsten abgeschlossen 

Schadenversicherung (zB Haft-

pflichtversicherung, Kasko, 

Transport, Feuer, Betriebsunter-

brechung und andere) in An-

spruch nehmen kann, verpflich-

tet sich der Kunde zur Inan-

spruchnahme der Versiche-

rungsleistung und beschränkt 

sich unsere Haftung gegenüber 

dem Kunden insoweit auf die 

Nachteile, die dem Kunden 

durch die Inanspruchnahme die-

ser Versicherung entstehen (z.B. 

höhere Versicherungsprämie). 

16.8. Jene Produkteigenschaf-

ten werden geschuldet, die im 

Hinblick auf die Zulassungsvor-

schriften, Bedienungsanleitun-

gen und sonstige produktbezo-

gene Anleitungen und Hinweise 

(insb. auch Kontrolle und War-

tung) von uns, dritten Herstel-

lern oder Importeuren vom Kun-

den unter Berücksichtigung des-

sen Kenntnisse und Erfahrungen 

erwartet werden können. Der 

Kunde als Weiterverkäufer hat 

eine ausreichende Versicherung 

für Produkthaftungsansprüche 

abzuschließen und uns hinsicht-

lich Regressansprüchen schad- 

und klaglos zu halten. 

17. Salvatorische Klausel 

17.1. Sollten einzelne Teile 

dieser AGB unwirksam sein, 

so wird dadurch die Gültig-

keit der übrigen Teile nicht 

berührt. 

17.2. Die Parteien verpflich-

ten sich jetzt schon eine Er-

satzregelung – ausgehend 

vom Horizont redlicher Ver-

tragsparteien – zu treffen, 

die dem wirtschaftlichen Er-

gebnis unter Berücksichti-

gung der Branchenüblichkeit 

der unwirksamen Bedingung 

am nächsten kommt. 

18. Allgemeines 

18.1. ES GILT 

ÖSTERREICHISCHES 

RECHT.  

18.2. DAS UN-KAUFRECHT 

IST AUSGESCHLOSSEN. 

18.3. ERFÜLLUNGSORT IST 

DER SITZ DES 

UNTERNEHMENS 

(GAHBERGGASSE 9A, 

4961 SCHÖRFLING AM 

ATTERSEE). 

18.4. Gerichtsstand für alle 

sich aus dem Vertragsverhält-

nis oder künftigen Verträgen 

zwischen uns und dem Kun-

den ergebenden Streitigkei-

ten ist das für unseren Sitz 

örtlich zuständige Gericht. 

18.5. Änderungen seines Na-

mens, der Firma, seiner An-

schrift, seiner Rechtsform o-

der andere relevante Infor-

mationen hat der Kunde uns 

umgehend schriftlich bekannt 

zu geben.  

 

. 


